( Pro Reli und andere Plebiszite 

( Kaum ist der Volksentscheid zur Offenhaltung des Flughafens Tempelhof vorbei, sind weitere Plebiszite angekündigt. Das betrifft vor allem zwei Anliegen: die Gleichsetzung des Religionsunterrichts mit dem Fach „Ethik“ als gleichberechtigte Wahl-Pflichtfächer in der Schule (getragen von der Initiative „Pro Reli“ und unterstützt von beiden christlichen Kirchen)  sowie ein Paket von Maßnahmen zur Vereinfachung und Demokratisierung des Wahlrechtes zum Abgeordnetenhaus sowie zu den Bezirksverordnetenversammlungen (getragen vom Verein „Mehr Demokratie“ e.V.).

( Die Pro-Reli-Initiative hat die erste Hürde des Verfahrens – die Berechtigung zur Einleitung eines Volksbegehrens, indem mindestens 20.000 Unterschriften dafür eingebracht werden – bereits genommen. Am kommenden Donnerstag, dem 29. Mai, wird sich das Abgeordnetenhaus zum ersten Mal mit diesem Anliegen befassen, und wenn es sich – wie zu erwarten sein dürfte – nicht entschließt, das Anliegen von „Pro Reli“ zur eigenen Angelegenheit zu machen, wird das Volksbegehren starten. Dann sind ca. 170.000 gültige Unterschriften für die Einleitung eines Volksentscheides erforderlich, der dann – vorausgesetzt, das Volksbegehren ist erfolgreich – im Juni 2009 am Tag der Europawahl stattfinden soll. 

( Das Grundgesetz legt fest, dass der Religionsunterricht ein schulisches Pflichtfach ist. Zugleich ist  im Grundgesetz eine Ausnahmeregelung enthalten: Diese Pflicht gilt nicht in den Bundesländern, in denen zum Zeitpunkt des Inkrafttretens des Grundgesetzes (21. Mai 1949) Religion kein Pflicht-Schulfach war. Das traf z.B. auf das Bundesland Bremen zu, weswegen diese Ausnahme als „Bremer Klausel“ bezeichnet wird. Diese „Bremer Klausel“ trifft auch auf Berlin zu. 

( Ob sich Berlin aus der „Bremer Klausel“ verabschiedet oder nicht, liegt allein in der Gesetzgebungskompetenz des Abgeordnetenhauses. Da in Berlin seit Rot-Rot die Festlegung gilt, dass das Volks über alles entscheiden kann, wozu das Abgeordnetenhaus Beschlüsse fassen kann, hat die Initiative „Pro Reli“ einen Gesetzesentwurf erarbeitet, der zunächst Gegenstand des Volksbegehrens und – wenn das Volksbegehren erfolgreich ist – auch des Volksentscheids sein wird. Ist der Volksentscheid erfolgreich (etwa 611.000 Ja-Stimmen, die die Mehrheit aller abgegebenen Stimmen sein müssen) gilt das Gesetz als angenommen, und Berlin hat den Religionsunterricht als verbindliches Wahlpflichtfach einzuführen. Das bisherige Pflichtfach „Ethik“ wird ebenfalls Wahlpflichtfach; es wird dann zugunsten der Teilnahme am Religionsunterricht abgewählt werden können.

( Und genau in dieser Gleichstellung liegt das Problem. Beide Fächer – Ethik und Religion – sind Werte vermittelnde Fächer. Der Unterschied besteht darin, dass Ethik ein weltanschaulich neutrales Fach der Wertevermittlung ist, während im Religionsunterricht die Wertevermittlung aus der Sicht einer Weltanschauung, nämlich der evangelischen oder der katholischen Kirche, praktiziert wird. 

( Der Ethikunterricht wurde unter Rot-Rot entwickelt und eingeführt, um in einer multikulturellen Stadt wie Berlin, in der übrigens weit mehr als die Hälfte der hier Lebenden in keiner der beiden Religionsgemeinschaften gebunden sind, weitere Bedingungen für ein friedliches, von Achtung und Respekt getragenes Miteinander von Kulturen, Ethnien und Religionen zu schaffen. 

( Indem die großen Wertefragen (Frieden und Krieg, Liebe und Hass, Gleichheit und Gleichberechtigung usw.) über die verschiedenen Kulturen und Religionen verglichen werden, können und sollen die Erkenntnis und die Erfahrung reifen, dass es viel mehr Gemeinsamkeiten als oftmals angenommen gibt, dass aber auch die Defizite (z.B. bei der Gleichberechtigung von Frauen) in vielen Kulturen und Religionen ähnlich sind. 

( Es ist davon auszugehen, dass ein weltanschaulich geprägter Werteunterricht wenig Interesse hat, solche Gemeinsamkeiten herauszuarbeiten und zur Erkenntnis beizutragen, dass die Unterschiede oftmals weniger evident sind als angenommen oder behauptet. Zudem wird ein weltanschaulich präferierter Werteunterricht auch immer bestrebt sein, die eigene Anhänger- und Mitgliederzahl zu erhöhen bzw. für bestimmte eigene Organisationsprinzipien zu werben. So verlangt z.B. eine Richtlinie für den katholischen Religionsunterricht, dass über ihn der Allmachtsanspruch des Papstes zu vermitteln sei. 

( In einem künftigen Volksbegehren und Volksentscheid wird also darüber zu bestimmen sein, ob das weltanschaulich neutrale Pflichtfach „Ethik“ bestehen und der Religionsunterricht in Berlin weiterhin ein freiwilliges Unterrichtsfach bleibt, das vom Staat finanziert und von den Kirchen eigenverantwortlich durchgeführt wird.         

( Einen solchen Stand hat die Initiative „Mehr Demokratie“ noch nicht erreicht. Ihr Anliegen ist es zum Beispiel, das Wahlalter auch auf Landesebene zu senken, das kommunale Ausländerwahlrecht einzuführen, die Chancen kleinerer Parteien und von Einzelbewerbern zu erhöhen, Sperrklauseln abzuschaffen usw. Unter den vielfältigen Forderungen sind allerdings auch manche, die nicht auf der Landesebene realisiert werden können bzw. deren politischer Fortschritt nicht nachvollziehbar ist. Und auch für das Abstimmungsverfahren sind noch Verfahrensfragen zu klären. Aber dass eine weitere Entprivilegierung des Wahlrechtes ein wichtiges Thema ist, das auch viele interessiert, hat die Volksabstimmung im September 2006 gezeigt, wo die Verfassungsänderung über deutlich erleichterte Bedingungen für die direkte Demokratie auf Landesebene mit etwa 80 Prozent Zustimmung  beschlossen wurde.
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